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Mitteilungstext: 
 
Die Prüfungsmitteilung des Niedersächsischen Landesrechnungshofes der überörtlichen 
Kommunalprüfung im Bereich Kindertagesstätten und Kindertagespflege wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
In den Jahren 2014/2015 prüfte die überörtliche Kommunalprüfung die Planung der 
Versorgung mit Kindertagesstättenplätzen der Landkreise Celle, Hameln-Pyrmont, 
Osterholz, Peine, Vechta, Wesermarsch und Wolfenbüttel, den Städten Bad Pyrmont, Brake, 
Damme und den Gemeinden Cremlingen, Emmerthal, Eschede, Hohenhameln, Holdorf, 
Ritterhude, Schladen-Werla, Stadland, Vechelde, Winsen (Aller) und Worpswede. 
 
Die damaligen Feststellungen waren Anlass für den Landesrechnungshof, die 
Kindertagesstättenbedarfsplanung erneut zu prüfen. Zudem gab es seit der letzten Prüfung 
Entwicklungen, die sich auf den Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten auswirkten 
(Wiederholungsprüfung von 21 Kommunen). 
 
Aus sieben Landkreisen wurden zusätzlich jeweils zwei Kommunen ausgewählt.  

 



 
 
Nach §5 des Niedersächsisches Gesetzes über die überörtliche Kommunalprüfung 
(Niedersächsisches Kommunalprüfungsgesetz - NKPG -) ist das Prüfungsergebnis dem 
Hauptorgan der Kommune bekannt zu geben, und hiernach öffentlich auszulegen. 
 
 
 
Anlage/n: 
Prüfungsmitteilung 
 
 
 
 
         gez. Schröttke   
---------------------------------------- 
 Unterschrift 
 
 


	SMC_BM_KW
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT6

